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1. Los von der Fibel.
2. Das Lesen soll am Lesekasten erlernt werden.
3. Die erste Leseschrift sei die römische Kapitalschrift.
4. Das erste Lesebuch soll Kinderreime und Liedchen in Druckschrift ent¬

halten und in losen Blättern herausgegeben werden.
5. Das Kind lernt schreiben, wenn es lesen kann und braucht hierzu kein

Buch.
Das sind Grundsätze, die sich aus dem Studium alter und neuer

Lesemethodik ergeben haben und denen eigene Erfahrung zustimmt. Es ist meine
Überzeugung, dass wir erst nach Erfüllung dieser Forderungen auch für den
Leseunterricht Bodenstedts "VVorte beherzigen können :

„Schafft frohe Jugend euren Kindern, des Lebens Heimsuchung zu lindern.
Wer jung schon viel erfahren Gutes, trägt auch das Schlimmste guten Mutes.
Doch wem kein freundliches Erinnern zurückbleibt aus der Jugendzeit, dem
fehlt der frische Trieb im Innern zur rechten Lebensfreudigkeit. "

Wie der Grosse Rat mit der grossen Kelle schöpft.
Kürzlich wurden im Basler Grossen Rat die Nachteuerungszulagen für

Staatsangestellte besprochen. Der regierungsrätliche Vorschlag lautete dahin,
dass die Zulage ohne Ansehen des Geschlechtes noch des Standes für alle gleich
bemessen werden solle. Gegen den Schluss des Vorschlages jedoch stand noch
ein unscheinbares Sätzchen zu lesen, des Inhalts, dass weibliche Staatsangestellte,
deren Besoldungsma.ximum Fr. 3120 nicht übersteigt, in der Regel nur -jz dieser
Zulage erhalten sollten, für 1918 aber die ganze. Mit andern Worten: wer den
kleinsten Lohn bezieht, bekommt zur Strafe auch weniger Zulage. Bei näherem
Zusehen stellte sich heraus, dass zirka 80 °/o aller weiblichen Staatsangestellten
von dieser Massnahme betroffen würden. Als einziger Grund dafür wurde
angegeben, dass diese Angestellten nachher in eine zu hohe Besoldungsklasse kämen.
Das mag wohl sein; aber solange man keine Bedenken trägt, den männlichen
Angestellten, die ebensogut in eine zu hohe Besoldungsklasse geraten könnten,
die volle Zulage zuzuwenden, ist diese Begründung wertlos. Der Basler
Lehrerinnenverein und der Basler Stimmrechtsverein machten Eingaben an den Grossen

Rat, die an Logik und Klarheit nichts zu wünschen übrig Lessen. Auch liessen
sich einige Ratsherren zur Vertretung ihrer Sache gewinnen. Die Folge war,
dass dank dem energischen Eingreifen der beiden Vereine das verhängnisvolle
Zusätzchen mit 67 gegen 19 Stimmen verworfen wurde, also dass alle weiblichen
Angestellten die volle Zulage erhalten.

Jahrbuch der Schweizerfrauen.
4. Band. Verlag A. Francke, Bern. Preis Fr. 5.50.

Wiederum bot sich dem Jahrbuch der Schweizerfrauen der Stoff in drängender
Fülle dar. Da die Volkswirtschaft gegenwärtig das allergrösste Interesse
beansprucht, bringt das Jahrbuch einen Artikel über die Frau im schweizerischen
Wirtschaftsleben von Dr. Helen Wild, die in mustergültiger Weise das grosse
Stoffgebiet meistert. Politisch ist für die Frauen die brennendste Frage das im
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Entwurf vorliegende eidgenössische Strafgesetz. Darüber erteilt Frau Dr. A. Leuch-
Reineck Aufschluss, indem sie in ruhiger, massvoller Weise die Forderungen der
Frauen vertritt. Zwei Lebensbilder aus alter und neuer Zeit sichern das Andenken
verdienter Mitbürgerinnen, und unsere Chroniken berichten von den Fortschritten
der Frauenbewegung im In- und Auslande.

Der 4. Band gehört wie die vorigen in die Hand jeder Schweizerin, die
das Leben und Schicksal des weiblichen Geschlechts und seinen Einfluss auf
unser Land und Volk kennen lernen will. Wir empfehlen es insbesondere allen,
die öffentlich wirken, als unentbehrliches Nachschlagewerk, das Auskunft gibt
über alle schweizerischen Frauenorganisationen und ein reiches Adressenmaterial
enthält. E. G.

Mitteilungen und Nachrichten.
Staufferfonds. Die Ortsgruppe Bern und Umgebung hat beschlossen, zur

Aufnung des Staufferfonds eine Tombola zu veranstalten und gelangt an die

Mitglieder, Freunde und Gönner zu Stadt und Land mit der freundlichen Bitte
um Gaben.

Man ist gebeten, die Gaben, die einen Minimalwert von Fr. 1 haben müssen,
zu schätzen (anzuschreiben) und bis 23. Oktober an das unterzeichnete Komitee
abzuliefern.

Zum .voraus herzlichen Dank! Das Komitee:
Frl. L. Müller, obere Dufourstrasse 15, Bern.

„ D. Steck, Sonnenbergstrasse 12, Bern.

„ E. Ziegler, Kramgasse 10, Bern.
M. Salili, Rabbentalstrasse 10, Bern.
Studer, Breitenrainplatz 38, Bern, und

Meikirch.

Sammlung für den Staufferfonds. Eingegangen seit dem 4. September: Von
der Sektion Thurgau Fr. 131. Barbetrag des Legates von Frl. Rettigf Fr. 291.85.
Von der Ortsgruppe Oberland Fr. 65. Von Frl. L. Fr. 1. Von Frl. H. Fr. 5.
Von Frl. von G. Fr. 50.

Herzlich dankt Der Vorstand.

Gaben und Legate: Legat von Frl. Rettig f Fr. 2000. Gabe von Herrn
Henri Escher, Lugano, Fr. 1000.

Diese Gaben wurden von unserer Schriftführerin bestens verdankt. Es sei
auch an dieser Stelle den Gebern herzlicher Dank gesagt. Der Vorstand.

Ein schweizerisches Seminar für Schulgesanglehrer. Das Fach des
Gesangunterrichtes in der Volksschule liegt in der Regel in der Hand der Klassenlehrer,

und diese Einrichtung wird wohl, besonders auf dem Lande, dauernd
bestehen bleiben. Die vielseitig erzieherische Wirkung des Schulgesanges ist
längst anerkannt; es ist demnach eine gebieterische Pflicht der Seminarien, den

angehenden Lehrern eine musikalische Bildung zu vermitteln, die sie befähigt,
der schwierigen Aufgabe eines guten Gesangunterrichtes gerecht zu werden.
Die Volksschule als die Vermittlerin der musikalischen Elementarbildung muss
vom Lehrer fordern, dass er auch in gesanglichen Dingen kein blosser Dilettant
sei. Stimmbildung. Sprechtechnik, Gehörbildung, etwas musikalische Allgemein-
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